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... ist eine auf Werten und Normen basierende Zuständigkeit

Das Recht ist letztlich ein Instrument um Normen, 

Zuständigkeiten und Akteure zu definieren, und deren 

Einhaltung bei der jeweiligen Instanz zu überprüfen.

Verantwortung …

... entweder individuell oder einer Gruppe zugeschrieben

... die bei einer Instanz eingefordert werden kann.

... in Zeitpunkt und Gegenstand konkret oder allgemein
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Verantwortung wofür? 
Der Weltklimarat IPCC sagt (fast unverändert seit 1990):

SPM1. Beobachtete Änderungen und deren Ursachen

Der Einfluss des Menschen auf das Klimasystem ist klar und die jüngsten anthropogenen Emis-

sionen von Treibhausgasen sind die höchsten in der Geschichte. Die jüngsten Klimaänderungen 

hatten weitverbreitete  Folgen für natürliche Systeme und solche des Menschen. (1)

SPM1.2 Ursachen des Klimawandels

Die anthropogenen Treibhausgasemissionen sind seit der vorindustriellen Zeit angestiegen, 

hauptsächlich angetrieben durch Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum, und sind nun höher 

als jemals zuvor. Dies hat zu atmosphärischen Konzentrationen von Kohlendioxid, Methan und 

Lachgas geführt, die seit mindestens 800 000 Jahren noch nie vorgekommen sind. Ihre 

Auswirkungen wurden, in Kombination mit denen anderer anthropogener Treiber, im gesamten 

Klimasystem nachgewiesen und es ist äußerst wahrscheinlich, dass sie die Hauptursache der 

beobachteten Erwärmung seit Mitte des 20. Jahrhunderts sind. (1.2, 1.3.1)
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Muss Verantwortung gerichtlich eingefordert werden? 

Quelle: Navigant, New Climate Institute, Climate Analytics (2020) 5



Das Recht hat eine Aufgabe und damit die Gerichte: 

Wer zahlt und schützt? 

Das Paris Übereinkommen setzt klare Ziele.

Wir verlassen die comfort zone und spüren 

die Auswirkungen bei derzeit global 1,1°C 

globaler Erwärmung und 1,5° in 

Deutschland.

Verantwortung als Spiegelbild von 

(Menschen)Rechten (g)(w)egen dem

Klimawandel und in der Klimakrise 

bleibt aber ein rechtliches Vakuum.
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Verantwortung einklagen auf Basis geltenden Rechts: 
Erste Klimaklagen ab 2003 – die zweite und dritte „Welle“ läuft

▪ CO2 als Schadstoff und globales Klima als „Belang“ bei 

behördlichen Entscheidungen

▪ Klagen gegen Staaten: Klimaschutzziele und -programme 

(NL, USA, EU, D, B, Ire, F, UK, Sw, Nz, Korea, Can. etc.) 

– meist menschenrechtsbasiert

▪ Klagen gegen Staaten auf Vollzug und Umsetzung

▪ Klagen gegen Unternehmen wegen Sorgfaltspflichtverletzung / 

Schutzmaßnahmen 

…aber bisher keine Klagen Staat gegen Staat

7



Berühmte Erfolge: Urgenda 2015, 2018 und 2019 
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Die erste deutsche Klage: 

Luciano Lliuya ./. RWE AG

▪ Bereits jetzt unabwendbare Folge des Klimawandels: 

Gletscherschmelze in den Anden (Peru)

▪ RWE als Europas größter Einzelemittent (ca. 0,5% Anteil an den 

globalen CO2 Emissionen)

▪ Instanzen

▪ Landgericht Essen

▪ Oberlandesgericht Hamm  



Der Fall Lliuya v. RWE 

Peru – ein Land abhängig von 

und bedroht durch Gletscher 

Huaraz
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Laguna Palcacocha: 
Akutes Risiko einer „glacial outburst flood“ (GLOF) 
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Entfernung Palcacocha Lagune – Huaraz 
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Informationsmaterial erhältlich 

über Germanwatch e.V.

www.germanwatch.org

Saul Luciano Lluiya Shuan 

vor seinem Haus in Huaraz, Peru
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Das Überflutungsrisiko in Huaraz
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Der IPCC sagt: 

Gletscherschmelze in den tropischen Anden (mit)verursacht durch 

menschgemachten Klimawandel – „sehr hohe Wahrscheinlichkeit“ (90-100%)
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Veränderungen der Gletscher/Lagune



„… festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, anteilig zu ihrem 

Beeinträchtigungsbeitrag von 0,47% die Kosten für geeignete 

Schutzmaßnahmen zu tragen die vom Kläger oder Dritten zugunsten 

des Eigentums des Klägers vor einer Gletscherflut aus der Lagune 

Palcacocha ergriffen werden, soweit er durch diese belastet ist.“ 

Fassung Antrag OLG, vorher mehrere Anträge/Hilfsanträge
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Rechtschutzziel: Sicherungsmaßnahmen
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Anspruch auf Unterlassung oder Abwendung der 

Beeinträchtigung bei erlaubten Tätigkeiten zum 

Ausgleich von Eigentümerrechten:

§ 1004 BGB:

(1) 1 Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder 

Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem 

Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. 2 Sind weitere 

Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlassung 

klagen.

(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur Duldung 

verpflichtet ist.

▪ Deutsches Recht anwendbar 

➢ Art 7 der Rom II Verordnung: Ort der Umwelteinwirkung – für 

Distanzdelikte typisch, also: Ort der Emission
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Urteil LG Essen – Abweisung 15. Dezember 2016

▪ Argument aus dem Waldschadensurteil von 1986 (BGH III ZR 

220/86; BVerfG 1 BvR 180/88 ) – keine Zuordnung des einzelnen 

Beitrags möglich

▪ Argument: Keine Haftung aus § 1004 BGB bei übiquitären

Umweltproblemen

▪ Nachweis der Kausalität grundsätzlich nicht möglich

▪ RWE hat keinen signifikanten Anteil an dem Problem
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Berufungsinstanz OLG Hamm 



Hamm, 13. November 2017

Beweiserhebung läuft bis heute. 
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Die zweite Klage: Carvalho ./. 

European Parliament and Council

▪ General Court of the European Union (Gericht, erste Instanz)

▪ Seit Juli 2019: Berufung zum Europäischen Gerichtshof



... so funktioniert nicht nur der PCC sondern Klagen auf aller Welt, 

weil die Gesetzgeber nicht ausreichend handeln.
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People‘s Climate Case
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PCC - Kurze Zusammenfassung (1/3)

▪ Kläger: 10 Familien aus verschiedenen (außer-) europäischen Klima-

Hotspots sowie schwedischer Sami-Jugendverband

▪ Klagegegner: Europäischer Gesetzgeber (Europäisches Parlament 

und Rat)

▪ Klagegegenstand: die drei Hauptgesetzes zur Reduktion von 

Emissionen (GHG Emission Acts)

▪ Verstoß gegen höherrangiges Recht, vor allem Menschenrechte 

(Grundrechtecharta)

▪ GHG Emissions Acts erlauben zwischen 2020-2030 Emissionen im 

Umfang von 60% der Menge von 1990, (also Reduktion von 40%)

▪ Objektiver Schutzanspruch entspricht -50 bis -60% Reduktion

▪ Klageart: Nichtigkeitsklage Art. 263 II AEUV und Unterlassungsklage 

Art. 340 II AEUV
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▪ Klageerhebung im Mai 2018 mit tausenden von Seiten

▪ Viele rechtliche Hürden auf Grundlage nicht der Verträge und der 

Charta, aber auf Grundlage der bisherigen Rechtsprechung 

▪ Herbst 2018: Beitritt von Streithelfern auf Seiten der Kläger und 

wemove. Petition 

▪ Gegenseite fordert Abweisung wegen Unzulässigkeit (Oktober 2018), 

wir fordern weiter Gerichtszugang und mündliche Verhandlung  

▪ Mai 2019: Gericht weist Klage wegen Unzulässigkeit zurück 

▪ Seit Juli 2019: Berufung zum Europäischen Gerichtshof

PCC - Kurze Zusammenfassung (2/3)
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➢ Inzwischen fordert die EU Kommission 55%, das Europäische 

Parlament 60% Reduktion bis 2030

➢ Übernimmt der EU Gesetzgeber jetzt Verantwortung?

PCC - Kurze Zusammenfassung (3/3)
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Die dritte Klage: Backsen ./. 

Bundesrepublik Deutschland

▪ Verwaltungsgericht Berlin
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Die deutsche Klimaklage

▪ Kläger: 3 Bauern-Familien und Greenpeace e.V. als Verbandskläger

▪ Klagegegenstand: Vollzug des Klimaschutzprogramms 2014 und des 

seit 2007 bestehenden Ziel bis Ende 2020 gegenüber 1990 

mindestens 40% Treibhausgasreduktion umzusetzen.

▪ Verteidigung der Bundesregierung: Ja, Ziel nicht erreicht, aber 

Klimaschutz ist nicht justiziabel.
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Mündliche Verhandlung und Urteil Oktober 2019

▪ Ist Klimaschutz justiziabel? Ja

▪ Ist Klimaschutz ein Menschenrecht? Ja

▪ Können die Betroffenen es einklagen? Ja

▪ Ist das Klimaziel 2020 an sich einklagbar? Nein

▪ Ist die Schutzpflicht des Staates aus 

Grundrechten verletzt? Noch nicht: weiter 

Ermessensspielraum des Staates. 

Bundesklimaschutzgesetz setzt neue Maßstäbe.
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Was bedeutet: Einhalten von Paris? Warum erledigt sich 

Backsen et.al. nicht?

Grafik: Prof. Stefan Rahmstorf,  Creative Commons BY-SA 4.0. 
Quelle: https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/wie-viel-co2-kann-deutschland-noch-ausstossen/
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Die vierte Klage: Neubauer ./. 

Bundesrepublik Deutschland

▪ Bundesverfassungsgericht Karlsruhe
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Die deutsche Verfassungsbeschwerde (1/2)

▪ Art. 1 (Menschenwürde)

▪ Art. 2 (Gesundheit und 

Leben)

▪ Art. 12 (Berufsfreiheit)

▪ Art. 14 (Eigentumsrecht)
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Die deutsche Verfassungsbeschwerde (2/2)

▪ Kläger: Jugendliche und junge Erwachsene

▪ Klagegegenstand: Bundesklimaschutzgesetz vom Dezember 2019: 

Schutzziel unzureichend, Reduktionspfad zeigt nicht auf 1,5°C, 

gesetzgeberisches Unterlassen

▪ Rechtsfragen: Klimaschutz als Menschenrecht, welche 

Schutzpflichten treffen den Gesetzgeber konkret, 

Selbstbestimmungsrecht und Menschenwürde - ökologisches 

Existenzminimum aus Art. 1 GG

▪ Stand: Insgesamt mindestens 7 Beschwerden 

anhängig. Stellungnahmen (Bundestags und Bundesregierung): 

Klage unzulässig, aber Schutzpflichten gibt es, Gesetzgeber kann 

auch wegen Unterlassen verklagt werden.

▪ Gemeinsame Verhandlung 2021?
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Klimaschutzgesetz und Untätigkeit

• Das Bundesklimaschutzgesetz vom Dezember 2019 ist ein reines 

Rahmengesetz. Bekenntnis zur THG Neutralität bis 2050

• setzt "alte Ziele" (55% Reduktion bis 2030) und beinhaltet keinen 

weiteren konkreten Pfad, der mit Paris und dem THG Budget 

vereinbar wäre.

• Operativ: Klimaschutzprogramme (mit Beteiligung) und 

Sofortprogramme bei Zielverfehlung

• Legt sektorenspezifische Ziele

fest, die auch einklagbar, aber

untereinander austauschbar sind

• Erste Klage auf Einhaltung

(Verkehrssektor) läuft (2020)

• Berücksichtigungsgebot bei 

Investitionen (§13) und Vorbildfunktion THG Neutral bis 2030 (§15)
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Ausblick: die nicht-staatlichen Akteure

1. Schutzmaßnahmen €€ / Anpassung 

▪ Native Village of Kivalina ./. Exxon Mobil (2008-2012)

▪ Luciano Lluiya ./. RWE (seit 2015 – derz. OLG Hamm) 

▪ Div. Klagen von Städten etc. in USA gegen Emittenten (seit 2017)

2. Der Klimawandel als Finanz- und Investitionsrisiko

▪ Client Earth v. Enea (Polen)

▪ Div. Klagen gg. Fonds / Pensionsfonds

▪ Risikoberichterstattung (e.g. EasyJet, Balfour Beatty, etc.) 

3. Unterlassungsanspruch – konkrete Reduktionspflichten

▪ Connecticut ./. American Electric Power (2004-2011)

▪ Milieudefensie ./. Royal Dutch Shell (Urgenda 2.0), eingereicht April 2019
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Milieudefensie ./. Royal Dutch Shell (Urgenda 2.0)

▪ Kläger: Umweltverbände und 17.379 Private

▪ Rechtsfragen: Art. 3:305a Zivilgesetzbuch NL (Klagebefugnis) und 

“social duty of care“ – eine moderne Verkehrssicherungspflicht ähnlich 

§ 823 Abs. 1 BGB

▪ Antrag: Emissionsreduktionen auf 45% bis 2030 und netto-0 bis 2050 

(gegenüber 2010)

➢ Reduktionsverpflichtung von Emittenten: Auch in Deutschland?
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Nützliche Links: 

https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/

(Blog von Prof. Stefan Rahmsdorf)

https://peoplesclimatecase.caneurope.org/

https://act.greenpeace.de/klimaklage

Websiten der NGO zu PCC und deutscher Klimaklage 

http://columbiaclimatelaw.com/

(US law school database mit Klimaklagen der ganzen Welt)

https://www.wbgu.de/de/publikationen/publikation/zeit-

gerechte-klimapolitik-vier-initiativen-fuer-fairness

(WBGU Politikpapier mit Unterstützung von Klimaklagen) 

Wann ist Verantwortung übernommen, 

abgegeben oder erfüllt? 

Fragen und Kritik – jetzt gern von Ihnen. 

https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/
https://peoplesclimatecase.caneurope.org/
https://act.greenpeace.de/klimaklage
http://columbiaclimatelaw.com/
https://www.wbgu.de/de/publikationen/publikation/zeit-gerechte-klimapolitik-vier-initiativen-fuer-fairness

